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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 15.11.2016 
Geschäftsbereich I   Abteilung: 6 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0382/2016/1) 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Kreistag 12.12.2016 öffentlich 

 

Vorschläge der Einwohnerinnen und Einwohner zum Verwaltungsentwurf der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017 

 
Kosten: 
 
Betrag:  
Haushaltsjahr:  
Teilhaushalt:  
Buchungsstelle:  
Haushaltsansatz:  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  
Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass keine Vorschläge der Einwohnerinnen und 
Einwohner zum Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 
eingegangen sind.  
 
Die 14-tägige Frist, in der die Einwohnerinnen und Einwohner Vorschläge einreichen 
konnten, begann mit dem 11.11.2016 um 00:00 Uhr und endete mit Ablauf des 
24.11.2016 um 24:00 Uhr. 
 
 
  
 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  

 
Durch das Landesgesetz zur Verbesserung direktdemokratischer 
Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene vom 22.12.2015 (Gültig ab 
dem 01.07.2016), haben sich auch Änderungen im Verfahren bei der Aufstellung des 
Haushaltsplans  ergeben. 
Gem. § 57 LKO gelten für die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises 
die §§ 78 bis 115 GemO und die hierzu ergangenen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften entsprechend. 
Eine wesentliche Änderung hat dabei der § 97 GemO erfahren. 
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Erlass der Haushaltssatzung § 97 GemO 
Folgender neuer Absatz 1 wurde eingefügt: 
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ist 
nach Zuleitung an den Gemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme 
durch die Einwohner verfügbar zu halten. Art, Ort und Zeit der Möglichkeit der 
Einsichtnahme sind öffentlich bekannt zu machen. In der öffentlichen 
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass Vorschläge zum Entwurf der 
Haushaltsatzung, des Haushaltsplans oder seiner Anlagen innerhalb einer Frist von 
14 Tagen ab Bekanntmachung über den Entwurf der Haushaltssatzung durch die 
Einwohner einzureichen sind und bei welcher Stelle dies zu geschehen hat. Eine 
Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung darf erst nach Ablauf der 
in Satz 3 genannten Frist erfolgen. 
 
Daher erfolgte in der 44. KW folgende Bekanntmachung:  
 
Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner am Verwaltungsentwurf der 
Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen 2017 gemäß § 97 
Abs. I GemO 

Der jeweils aktuelle Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und 
seinen Anlagen des Landkreises Trier-Saarburg für das Haushaltsjahr 2017 liegt in 
der Zeit vom 11.11.2016 bis einschl. 12.12.2016 (Tag der Beschlussfassung im 
Kreistag über den Haushaltsplan) - montags und donnerstags von 07.00 Uhr bis 
18.00 Uhr, dienstags und mittwochs von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr und freitags von 
07.00 Uhr bis 14.00 Uhr - bei der Kreisverwaltung Trier-Saarburg in 54290 Trier, 
Willy-Brandt-Platz 1, im Bürgerbüro – Zimmer 1/2, öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
Es wird darauf hingewiesen, dass Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung, 
des Haushaltsplans oder seiner Anlagen innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab 
Bekanntmachung durch die Einwohnerinnen und Einwohner eingereicht werden 
können. Die 14-tägige Frist, in der die Einwohnerinnen und Einwohner Vorschläge 
einreichen können, beginnt mit dem 11.11.2016 um 00:00 Uhr und endet mit Ablauf 
des 24.11.2016 um 24:00 Uhr. 
Es wird darum gebeten, keine anonymen Vorschläge einzureichen. Gerne dürfen die 
Vorschläge auch Hinweise zur möglichen Finanzierung oder zur jeweiligen 
Einsparmöglichkeit enthalten. 
 
Schriftlich an: Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Abteilung Finanzen und Kommunales 
Willy-Brandt-Platz 1, 54290 Trier 
 
Oder per Fax an: Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Abteilung Finanzen und 
Kommunales, Fax: (0651) 715-17650 
 
Oder per Mail an: haushalt@trier-saarburg.de 
 
54290 Trier, den 26. Oktober 2016, Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
Schartz, Landrat 
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